


















Der britische Unternehmer Robert Owen (1771–

1858) wollte die Unterdrückung von Arbeitern 

und die Lohnsklaverei abschaffen und verbesserte 

daher im ausgehenden 18. Jahrhundert die Ar-

beits-, Wohn- und Lebensbedingungen seiner  

Arbeiter. Er gilt als Begründer des Genossen-

schaftswesens. Nach seinem Vorbild wurde 1844 

die erste eigenständige Arbeitergenossenschaft, 

die „Rochdale Society of Equitable Pioneers“, in 

Nordengland gegründet. In Deutschland gab es 

Mitte des 19. Jahrhunderts ähnliche Bestrebun-

gen. Hermann Schulze-Delitzsch (1808–1883) und 

Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818–1888) er-

kannten, viele Hundert Kilometer voneinander 

entfernt, die wirtschaftliche Not einiger Berufs- 

bzw. Bevölkerungsgruppen. Unabhängig vonein-

ander gründeten sie frei nach dem Motto „Ge-

meinsam sind wir stark“ u. a. die Vorläufer der 

heutigen Volks- und Raiffeisenbanken. Raiffeisen 

prägte den bekannten Leitsatz: „Was dem Ein-

zelnen nicht möglich ist, das vermögen viele 

[…]“. Schulze-Delitzsch entwarf das erste Genos-

senschaftsgesetz, das 1867 in Kraft trat. Dort 

hieß es allerdings, dass die Genossenschafts-

mitglieder unbeschränkt haften müssten. Das 

war vielen Menschen zu riskant. 1889 wurde 

das Gesetz um die beschränkte Haftung novel-

Belgische Apothekengenossenschaften, Kaffeegenossenschaften in Kolumbien  

oder Wohnungsgenossenschaften in Deutschland – Genossenschaften gibt es 

überall auf der Welt und ihre Grundsätze (Selbsthilfe, Selbstverwaltung und 

Selbstverantwortung) sind allen gleich. Meist ist ein sozialer Missstand, wie  

Armut oder Ausbeutung, der Grund für die Gründung einer Genossenschaft.

Gemeinsam  

sind wir stark

Genossenschaftliche Gruppe
Die Genossenschaftsgruppe ist die bei Weitem mitgliederstärkste Wirtschafts-

organisation in Deutschland. Mit 20 Millionen Mitgliedern und mehr als 

800.000 Mitarbeitern in über 7.500 Genossenschaften sind sie eine treibende Kraft 

für Wirtschaft und Gesellschaft. Jeder vierte Bundesbürger ist statistisch gesehen 

Mitglied einer Genossenschaft. Es gibt  Genossenschaftsbanken, Wohnungs-

genossenschaften, Raiffeisen-Genossenschaften, gewerbliche Genossen-

schaften und Konsumgenossenschaften.

liert und zog so einen regelrechten Gründungs-

boom im Genossenschaftsbereich nach sich. 

Waren es 1890 noch um die 6.800 Genossen-

schaften, wuchs die Zahl auf 18.000 im Jahr 1900 

und auf über 40.000 im Jahr 1920 an, bevor die 

Anzahl, vor allem auch durch Zusammenschlüsse 

von Genossenschaften, wieder abnahm.

Wohnungsnot erfordert 
Wohnungsgenossenschaften
Die erste Gründungswelle von Wohnungsgenos-

senschaften wurde ausgelöst durch die rasant 

wachsende Industrie. Immer mehr Menschen 

zogen vom Land in die Stadt, um dort einen der 

vielen Arbeitsplätze zu ergattern. Sie trafen aller-

dings auf ein gravierendes Ungleichgewicht zwi-

schen Arbeitsplätzen und Wohnraum: Die Städte 

waren nicht auf das Bevölkerungswachstum vor-

bereitet, der Wohnungsmarkt war unreguliert, 

Wohnungen rar und teuer. Es wurden Miets-

kasernen errichtet, in denen zu viele Menschen 

auf zu engem Raum hausten, die hygienischen 

Zustände katastrophal waren und sich Krank-

heiten wie Tuberkulose ausbreiteten. Epidemien 

und soziale Unruhen drohten. Eine schnelle  

Lösung war gefragt.

Hier gilt der in Stuttgart geborene Victor Aimé 

Huber (1800–1869) als Wegbereiter. Der Sozial-

reformer war Mitte des 19. Jahrhunderts in  

Europa unterwegs und erkannte auf einer Reise 

durch die Wohnviertel der Fabrikarbeiter in 

Manchester, England, dass Armut kein Einzel-

schicksal war, sondern einen ganzen Berufsstand 

betraf. Um diese soziale Ungerechtigkeit zu behe-

ben, entwarf Huber bereits im Jahr 1846 ein Kon-

zept für Wohnungsgenossenschaften. Anfang der 

1870er-Jahre führten seine Ideen in Deutschland 

dann zu den ersten Gründungen. Der Boom 

folgte allerdings erst auf die Gesetzesnovelle 

von 1889.

„Genossenschaften 

sind eine Erinnerung  

an die internationale 

Gemeinschaft, dass 

es möglich ist, 

sowohl nach  

wirtschaftlicher 

Rentabilität als  

 auch sozialer 

Verantwortung  

 zu streben …“

Ban Ki-moon,  

ehemaliger  

UNO-Generalsekretär
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Wohnungsgenossenschaften  
und zwei Weltkriege
Die Wohnungsnot um 1900 blieb nicht die einzige 

in Deutschland. In den Anfängen der Weimarer 

Republik hatten die Menschen mit den Folgen 

des Ersten Weltkriegs zu kämpfen. Wirtschaftli-

che Not und mangelnder Wohnraum prägten die 

Zeit. Die Relevanz des sozialen Wohnungsbaus 

wurde erkannt und als Staatsaufgabe in die  

Verfassung geschrieben. Das sorgte für die Grün-

dung zahlreicher Wohnungsunternehmen unter-

schiedlicher Rechtsformen, darunter auch viele 

Wohnungs genossenschaften.

Einen gravierenden Einschnitt mussten die Woh-

nungsgenossenschaften im Nationalsozialismus 

erfahren. Die Vielfalt und Selbstbestimmung 

wurde durch die Gleichschaltungspolitik zunichte-

gemacht. Während dieser Zeit war es nicht mög-

lich, die genossenschaftlichen Prinzipien zu 

leben. Dies änderte sich nach dem Zweiten Welt-

krieg. Die Zerstörung der Städte und die unzähligen 

wohnungslosen Menschen forderten einen 

schnellen Wiederaufbau. Um die Wohnungsnot 

bewältigen zu können, wurden zahlreiche 

Wohnungsgenossenschaften gegründet und die 

bestehenden umstrukturiert und neu besetzt. 

Die DDR-Regierung wandelte die Wohnungs-

genossenschaften in den 50er-Jahren durch 

das „sozialistische Genossenschaftsmodell“ zu 

„Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften“ (kurz 

AWG) um. Nach der Wende wurden die AWG- 

Statuten dem Genossenschaftsrecht der Bunde-

srepublik angepasst.

Sicherer Anker und Selbstverwirklichung
Seit den 1980er-Jahren gibt es immer wieder Neu-

gründungen von Wohnungsgenossenschaften. 

Grund dafür ist nun nicht mehr die Bewältigung 

einer Wohnungsnot, sondern meist der Wunsch 

der Menschen nach alternativen Wohn- und  

Lebensformen. Bis heute lässt sich bei den meis-

ten Wohnungsgenossenschaften am Namen er-

kennen, wofür sie gegründet wurden. Einige 

tragen den Berufszweig in sich, von bzw. für  

den sie ins Leben gerufen wurden, wie z. B. die 

Allgemeine Deutsche Schiffszimmerer-Genos-

senschaft (1875 gegründet). Andere, wie bei-

spielsweise die Gartenstadt Karlsruhe eG (1907 

gegründet), lassen die Wohnform erkennen. 

Allen ist gemein, dass sie für sicheres, bezahl-

bares und gutes Wohnen stehen – auch in höchst 

schwierigen Zeiten wie der Finanzmarktkrise 

und der Corona-Pandemie.  

Die 7 Grundsätze 
Den Leitlinien der International Co-operative Alliance zufolge werden Arbeits- und Wirtschaftsweise einer 

Genossenschaft von folgenden sieben Grundsätzen bestimmt:
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  Freiwillige und offene Mitgliedschaft 

  Demokratische Kontrolle (eine Person, eine Stimme) 
  Gleichwertige ökonomische Partizipation  

der Mitglieder

  Autonomie und Unabhängigkeit
  Bildung, Fortbildung und Information 

  Kooperation innerhalb der Genossenschaftsbewegung 
  Gemeinwohlorientierung
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Es war eine mieterfreundliche Maßnahme, die 

sich die Bundesregierung überlegt hatte, um die 

teilweise finanziell extrem schmerzhaften Ein-

schnitte etwas abzufedern, die durch die Pandemie 

entstehen. Denn wer monatelang in Kurzarbeit 

ist und nur 60 bis 67 Prozent seines Nettogehalts 

erhält, kann schnell in Schwierig keiten geraten, 

seine Miete regelmäßig zu zahlen. 

Zahlungsrückstände gestattet
Und so wurde festgelegt, dass Zahlungs rück stände 

aus dem Zeitraum vom 1. April bis 30. Ju ni 2020 

den Vermieter nicht zur Kün digung des Mietver-

hältnisses berechtigen. Allerdings gilt dies nur  

für die Fälle, in denen die Rückstände auf die Aus-

wirkungen der Corona-Pandemie zurück zuführen 

sind (also z. B. Kurzarbeitergeld oder Erwerbs-

losigkeit).

Rückzahlung bis Sommer 2022
Und natürlich befreit diese Regelung nicht von 

der Pflicht der grundsätzlichen Mietzahlung. 
Irgendwann müssen die ausstehenden Mieten 

bezahlt werden. Konkret: Die Zahlungsrückstände 

aus dem Zeitraum vom 1. April bis 30. Juni 2020 

müssen bis zum 30. Juni 2022 be glichen sein. Ist 

das nicht der Fall, kann der Vermieter vom  

Kündigungsrecht Gebrauch machen: Es droht 

der Verlust der Wohnung.

Individuelle Lösungen
Die Bundesregierung begründet die Nichtver-

längerung der Möglichkeit, Zahlungsrückstände 

zu bilden, damit, dass sich aus ihrer Sicht viele 

Vermieter mit ihren Mietern bereits auf privater 

Basis verständigt und indivi duelle Lösungen 

gefunden haben. Für Mieter von Wohnungs-

genossenschaften gelten die oben genannten 

Vorgaben der Politik natürlich auch. Aber insbe-

sondere Wohnungsgenossenschaften bemühen 

sich, auch in schwierigen Zeiten für sicheres 

Wohnen zu sorgen. Daher gilt auch für die Zu-

kunft und unabhängig davon, wie lange Corona 

uns noch begleitet: bei Mietzahlungsschwierig-

keiten immer aktiv und rechtzeitig das Gespräch 

mit der zuständigen Kontaktstelle suchen. Denn 

es gilt der Grundsatz: Zurückgelassen wird kei-

ner, geholfen wird immer.  

Seit dem  Frühjahr 2020 hat Corona uns 

alle fest im Griff. Die Bundesregierung 

geht davon aus, dass auch 2021 weit-

gehend unter dem Einfluss der Pandemie 

stehen wird. Was bedeutet das für 

Mieter?

Mieten in Zeiten  

der Corona-Pandemie

F
o

to
: B

e
st

F
o

rY
o

u
 –

 s
to

ck
.a

d
o

b
e

.c
o

m

12



 finanziell extrem schmerzhaften Ein

der Pflicht der grundsätzlichen Mietzahlung. 

WEIHNACHTSKONSUM

IN DEUTSCHLAND

PRO-KOPF-AUSGABEN FÜR  
WEIHNACHTSGESCHENKE

2019

475

2011

339

2015

459

€

DER NORDEN UND OSTEN ISST 

KARTOFFEL SALAT, DER WESTEN 

TRINKT SICH IN FESTTAGSSTIMMUNG

ENTWICKLUNG VON NACHHALTIGEM 
KAUFVERHALTEN

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Baden- 
Württemberg

Nordrhein- 
Westfalen

Niedersachsen

Mecklenburg- 
Vorpommern

Rheinland- 
Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen- 
Anhalt
Schleswig- 
Holstein

Thüringen

25 50 750

3,2 %

2007

14,4 %

2019

29,8 Mio.
WEIHNACHTSBÄUME WURDEN  

IM JAHR 2019 VERKAUFT

GEPLANTE WEIHNACHTSAUSGABEN  
JE HAUSHALT

ESSEN

116 €
REISEN

103 €
GESCHENKE

217 €
AUSGEHEN

51 €

40 %
WIRD WICHTIGER

25 %
WIRD EIN WENIG 

WICHTIGER
34 %
WIRD DEUTLICH 
WICHTIGER

1 %
KEINE VERÄNDERUNG

ONLINE-ANTEIL AM  
GESAMTUMSATZ IM 

WEIHNACHTSGESCHÄFT

2019 in Deutschland

Repräsentative Umfrage von 1.000 Verbrauchern in Deutschland

34 %

23 %

15 %

26 %

33 %

31 %

28 %

34 %

32 %

30 %

69 %

56 %

30 % 41 %

38 %

37 %

63 %

11 %

27 % 40 %

42 %18 %

31 %

65 %

63 %

18 %

16 %

15 %

22 %

27 %

33 %

60 %

100 %
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Zahlen, Daten, Fakten

Sind an Weihnachten betrunken

Essen Kartoffelsalat mit Würstchen
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